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Bekanntmachungen des Herrn Gouverneurs , des Landratsamts und sämtlicher Behörden des Kreises

CALW __ Dienstag , 29 . April 1947 _ Nr. 17

Volksentscheid und Landtagswahl
Die Volksabstimmung über die Ver¬

fassung Süd-Württembergs und Hohen-
zollerns findet am Sonntag , dem IS 5.
1947 statt . Gleichzeitig wird damit die
Wahl des ersten Landtags für das ‘fran¬
zösisch besetzte Gebiet Württemberg
und Hohenzollern verbunden . Die für
die Wahlen einschlägigen , französi¬
schen Verordnungen sind auf den Bür¬
germeisterämtern und beim Landrats-
amt Abt. 1a einzusehen.
Verordnung Nr . 41 vom 28. 5. 1946'über

Aufstellung der Wählerlisten.
Verordnung Nr. 49 vom 5. 8: 1946 betref-

fend Wahlgeheimnis und Wahlfrei¬
heit sowie Gesetzmäßigkeit und
Wahrhaftigkeit der Abstimmung

Verordnung Nr 65. 66 und 67 vom S. 10.
1946 über Bildung einer beratenden
Versammlung in Baden . Württemberg
und Rheinpfaiz ~ 1 I

Verordnung Nr . 87 vom 17. 4. 1947 be¬
treffend Volksab -timmung über die
Verfassung und Wahl der Mijgliedev
des Landtags ' in den einzelnen Län¬
dern.

Für den Monat Aprii kommen laut den
•heute eingegangenen Erlässen des .Lan-

j desernährungsaintes noch zur Ausgabe:
Zucker , Teig  vva r e n und G r i e ß.
Die Einzelheiten werden den ßiirger-
meisterämtern in besonderen Erlasset!
durch das Kreisernäbrungsnmt mitge¬
teilt . Außerdem erfolgen in der näch¬
sten Nummer des Nachrichtenblattes die
diesbezüglichen Bekanntmachungen des
Kreisernährungsamtes.

Weiter wird l)och eine Eierausgabe
als April -Kation erfolgen

Ausgabe von Hülsenfrüchten
Normalverbraucher und Normalver¬

braucher in Gemeinschaftsverpflegung
aller Altersklassen erhalten 200 Gramm
Hülsenfrüchte.

Die Abgabe hat#bei Säuglingen von
0—f Jahren auf Abschnitt VII , Kindern
von 1—3 Jahren auf Abschnitt 20, K2.
J1 . J2 und Erwachsene auf Abschnitt
45 der April -Lebensmittelkarte zu er¬
folgen.

Zur Vorbereitung der Volksabstim¬
mung und der Landtagswahl sind ab
sofort folgende bis zum Wahltag gel¬
tende Anordnungen getroffen worden:

1. Die Anmeldefrist für öffentliche
Versammlungen wird auf 4 Tage her¬
abgesetzte Die Genehmigung des Herrn
Kreisdelegierten ist nach dem bisheri¬
gen Verfahren einzuholen.

2. Wahlplakate der zugelassenen po¬
litischen Parteien , die die Parteipro¬
gramme enthalten , dürfen ab 1. 5. 1947
an den iiiefür bestimmten öffentlichen
Anschlagstellen oder -platzen in unmit¬
telbarer Nähe des Wahllokals ange¬
bracht werden.

3. Der Drück und die Verteilung von
Flugblättern ist verboten.

4. Oeffentliehe Ansammlungen blei¬
ben nach wie vor aip h während dei Zeil
der Wahlvorbereitungen verboten.

5. E(iir den Kraftfnhrzeugvcrkehr am
Wahltag (Sonntag . 18. Mai 1947) wird
bis abends 20 Uhr eine Sonntagsfnhr-
genchmigung nicht benötigt . Falir -i
zeuge , die eine ordnungsmäßige Falir-

| Den Bürgermeisterämtern , ist wegen
Ider Ausgabe bereits ein Erlaß des
IKreiscrrüihi ungsaintes zugegangen.

Die Hülsenfi iichte. kennen nach ört¬
lichem Aufruf bezogen werden.

N

Eiervorbestelhing im Monat Mai 1947
Im Monat Mai 1947 ist auf Weisung

des Landesernälmingsamtes eine Vorbe¬
stellung in Eiern durchzuführen.

Aon den Inhabern von Eierkarten ist
der Vorbestellabschnitt B der Eierkarte
bis spätestens 7. 5. 47 beim Kleinvertei¬
ler abzugeben.

Die Kleinverteiler Italien bis 9. Mai
1947 die Vorbestellabschnitte B auf
geklebt den Bürgermeisterämtern zu
übergeben.

Den Bürgermeisterämtern ist wegen
der Durchführung der Vorbestellung
ein Erlaß des Kreisernährungsamtes
zugegangen.
, Calw . 26. April 1947.

Kreiseinährungsamt.

Erlaubnis für Werktage besitzen , kön¬
nen also ausnahmsweise am Wahltag
bis 20 Uhr verkehren.

Wahlberechtigung für den Volks¬
entscheid und die Landtagswahl

Für die Wahlen sind die Personen
wahlberechtigt , die in der Wählerliste
eingetragen sind . Bei der Wahlhand¬
lung ist die Wähler karte , die anläßlich
der Kommunalwahlen im Jahr 1946 be¬
nützt wurde , vorzuzeigen . Die neu zur
Wahlurne zugelasseUen Personen erhal¬
ten vom Bürgermeisteramt eine Wäh-
lerkarte zugestellt , die zur Wahl mit¬
zubringen ist.

Die Wählerlisten !für die Wahl wur¬
den um 27. 4. 1947 endgültig abgeschlos¬
sen. '

Die entlassenen Kriegsgefangenen
und zurückgekehrten Deportierten , die
vor dem 1. 5. 1945 im Wahlgebiet Süd-
würlteinberg/Hohenzollern wohnhaft
waren , können sich in eine Zusatzliste
bei der Gemeinde bis zum 6. 5. 1947 ein¬
tragen lüssen . Diese Liste ist am 7. und
8. Mai 1947 auf den Rathäusern öffent¬
lich aufgelegt . Eventuelle Einsprachen
müssen bis spätestens 10. 5. 1947 bei den
Wahlprüfungsausschüssen der Gemein¬
den erhoben werden.

Calw , 28. April 1947.' ' ' '
Laiidratsamt.

Aufhebung 1 der Sperrzeit für die
Stromentnahme

, Nach der Anordnung T 1 des Direc-
teur der Production Industrielle vom
18. 1Ö. 46. J . O. Nr 50, wurden für den
Strombezug Sperrstunden eingeführt.

Diese Sperrstunden werden laut Ent¬
scheid des Directeur der Production In¬
dustrielle vom 20. 3. 47 ab sofort und
bis auf Widerruf aufgehoben.

Tübingen , 9. April 1947.
Landesdirektion der Wirtschaft

(gez .) Wildermuth.  Staatssekretär.

Lockerung in der Einschränkung
des Stromverbrauchs

Nach der Anordnung T 1 des Direc¬
teur der Production Industrielle vom
18. 10. 46. .T, O. Nr . 50. Artikel 2 und Ar¬
tikel 5, wurde ab 1. 11. 46 für Industrie,

Lebensmltteiausgabe im Monat April



I

Anordnung über *die Ablieferung von EiernHandwerk und Handel ein Verringe¬
rungskoeffizient von 0,8 eingeführt , der
auf Anordnung der Section Energie vom
24. 3. 47 ab 1. 4. 47 auf 0,9 geändert
wurde.

Laut Entscheid des Directeur der
Production Industrielle vom 20. 3. 47
wird der Verringerungskoeffizient ab
1. Ma i 19 47 und bis auf Widerruf auf
1,0 festgelegt.  '

Der zugelassene Monatsverbrauch er¬
rechnet sich nach der Zuteilungsgrund¬
lage multipliziert mit dem Verringe¬
rungskoeffizienten.

Tübingen, 9. April 1947.
Landesdirektion der Wirtschaft

(gez.) Wildermuth,  Staatssekretär.

Zusatzkontingente an elektrischer
Energie an Betriebe des Handwerks und

des Handels
Alle Zusatzkontingente, die seit De¬

zember 1946 mit Zuweisungsschein der
P.I.-S./Section Commerce et Artisanat
oder mit Zuweisungskarte der Kreis¬
innungsverbände als den örtlichen Ver¬
tretern der Handwerkskammer Reutlin¬
gen oder mit Zuweisungskarte der drei
Handelskammern ausgegeben wurden,
sind mit dem Nominalwert für die kom¬
menden Monate verlängert Sie verlie¬
ren, sofern sie nicht durch Einzel- oder
Sammelbenachrichtigungannulliert wer¬
den, ihre Gültigkeit ,am 30. 9. 1947.

Die Betriebe des Handwerks ein¬
schließlich der handwerklichen Bäcke¬
reien und Metzgereien können bei Nach¬
weis eines dringenden Bedarfs bei den
Kreisinnungsverbänden Zusatzkont in-
gente beantragen. Die' Handelsbetriebe
können bei Nachweis eines dringenden
Bedarfs bei den Handelskammern Zu¬
satzkontingente beantragen.

Wer, ohne im Besitz eines Stromkon¬
tingentes zu sein, elektrische Energie
entnimmt, oder wer das ihm zustehende
Kontingent überschreitet , hat in jedem
Fall mit Bestrafung zu rechnen. Bei
Unklarheit über die Höhe des einem
Betrieb zustehenden Kontingentes gibt
der Stromlieferant Auskunft.

Tübingen, 9. April 1947.
Landesdirektion der Wirtschaft

(gez.) Wildermuth,  Staatssekretär.

Versorgung mit Schuhcreme
Im Laufe des Monats April/Mai erhal¬

ten alle Verbraucher (Normalverbrau¬
cher und Selbstversorger) je eine Dose
Schuhcreme(ca. 33 g).

Normalverbraucher:
Kinder von 0—1 Jahr auf Abschnitt

K 120/April
Kinder von i)—3 Jahre auf Abschnitt

K121/April
Kinder von 3—6 Jahre auf Abschnitt

43/April
Verbraucher über 6 Jahre auf Absclin.

40/April.

Auf Grund des § 22 der Verordnung
über die öffentliche Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom
27. 8. 1939 (RGBl. I S. 1521) wird fol¬
gendes angeordnet:

§ 1
I. Zur Ablieferung von Eiern sind

verpflichtet:
1. Geflügelhalter, die Voll- oder Teil¬

selbstversorger sind. Sie haben von
jedem gehaltenen Huhn 60 Eifer ab¬
zuliefern.

2. Geflügelhalter, die mit Ausnahme
von Eiern Normalverbraucher sind.
Sie haben von jedem gehaltenen Huhn
40 Eier abzuliefern,

3. Gewerbliche Hühnerhalter . Von je¬
dem gehaltenen Huhn sind 80 Eier
abzuliefern.

*
4. Von Entenhaltern sind ohne Aus¬

nahme 40 Eier je Ente abzuliefern.
II . Die Ablieferung der Eier im Le¬

gejahr 1946/47 (1. 10. 1946 bis 30. 9.
1947) hat nach folgendem Plan zu er¬
folgen:
A. Hühner . Teil - u. Vollselbst¬

versorger:
vom 1. 10. 46 — Febr . 47 4 Eier je Huhn
März . HEierjeHuhn
April . 13 Eier je Huhn
Mai . 15 Eier je Huhn
Juni . 9 Eier je Huhn
Juli . ' . . . . . . 5 Eier je Huhn
August . 3Eier je Huhn

Normalverbraucher haben bis* zum
31. Mai 1947 75% ihres Eierabliefe-
rungssolls zu erfüllen. Der Rest verteilt
sich auf die Monate Juni bis August,
B. Enten . Teil -, Vollselbstver¬
sorger u. Normalverbraucher:
vom 1. 10. 46 — Febr . 47 4Eier je Ente
März . . . 11 Eier je Ente
April . 8 Eier je Ente
Mai . 8 Eier je Ente
Juni <. . 5Eier je Ente
Juli . 2Eier je Ente
August . 2 Eier je Ente

III . Für gewerbliche Hühnerhaltung
wird eine monatliche Ablieferungsquote
mit Rücksicht auf die Brutzeit nicht
vorgeschrieben.

§ 2
Die Abgabe der in § 1 festgesetzten

Ablieferungsmengen hat an die von der
Landesdirektion für Landwirtschaft

Selbstversorger:
Alle Altersklassen auf den Abschnitt

SV. 701/April.
Die Ausgabe in den Einzelhandels¬

geschäften erfolgt nach Aufruf durch
die Bürgermeisterämter , die vom Kreis¬
wirtschaftsamt noch nähere Anweisung
erhalten. K re igwirtschaftsamt.

und Ernährung , Tübingen, Keplerstr . 2,
bestimmten Stellen zu erfolgen.

% § 3 !
Die in den Eierablieferungsnachwei¬

sen enthaltenen Ablieferungsbescheide
für Eier *(Eierkarten ) sind von den zu¬
ständigen Bürgermeisterämtern für je¬
den Geflügelhalter auszustellen . Die
Errechnung der Ablieferungsmenge er¬
folgt auf Grund der festgestellten Hüh¬
nerbestände nach dem Ergebnis der
Viehzählung vom 3. 12. 1946. Die Bür¬
germeisterämter sind verpflichtet, sämt¬
liche Eierablieferungsbescheide listen¬
mäßig zu führen und öffentlich auszü- .
legen.

§ 4
1. Berichtigungen mit Neufestsetzun¬

gen des Ablieferungssolls bind vorzu¬
nehmen:
a) wenn bei der Eintragung im Ablie¬

ferungsbescheid der Geflügelbestand
unrichtig angegeben wurde;

b) wenn sich im Laufe des Zeitraumes
der Ablieferung -die Zahl der Hüh¬
ner oder Enten aus stichhaltigen
Gründen ändert.

2. Berichtigungen des Ablieferungs¬
solls können von den Ablieferungs¬
pflichtigen nur unter Vorlage entspre¬
chender Nachweise beantragt werden.
Amtliche Nachprüfungen der Hühner¬
bestände sind bei den Antragstellern je¬
weils sofort vorzunehmen. Berichtigun¬
gen des Liefersolls können frühestens
mit dem Tage der Antragstellung erfol¬
gen. Nachträgliche Berichtigungen mit
zurückdatierter Herabsetzung des Ab¬
lieferungssolls sind verboten.

3. Für die Neuberechnung des Liefer¬
solls der Voll- und Teilselbstversorger
bei Berichtigungen nach Abs. 1 gelten
die Mengen im Rahmen der Monats¬
tabelle § 1 Ziff. II .*Für Berichtigungen
bei Normalverbrauchern sind für die
Monate Februar bis Mai einschließlich
8 Eier , füf die Monate Juni bis August
3 Eier je Monat zugrunde zu legen.

§ 5
Die Abgabe von Eiern darf nur er¬

folgen:
a) an die von der Landesdirektion für (

Landwirtschaft und Ernährung Tü¬
bingen bestimmten Eierannahme¬
stellen (Eierkennzeichnungsstellen,
Eiersammelstellen oder Eiersamm¬
ler) gegen Bescheinigung auf dem
voi’geschriebenen Eierablieferungs¬
nachweis;

b) gegen einen von der Landesdirektion
für Landwirtschaft und Ernährung
oder vom Kreisernährungsamt aus¬
gestellten Bruteierbezugschein.

§ £
1. Die Geflügelhalter sind verpflich¬

tet, bei der Abgabe von Eiern nach §5b
die empfangenen Bescheinigungen
sorgfältig aufzubewahren und dem Bür-



* Beförderungspreise im 'Mietwagenverkehrgermeisteramt jeweils an jedem Monats¬
letzten zur Eintragung in den vorge¬
schriebenen Eierablieferungsüachweis
und zu Kontrollzwecken vorzulegen.

2. Eine direkte Abgabe von Eiern
durch Erzeuger an Verbraucher und
Großverbraucher ist auch beim Vorlie-
gen einer Bezugsberechtigung ver¬
boten.

§ 7
Die von der Landesdirektion für

Landwirtschaft und Ernährung Tübin¬
gen beauftragten Eierannahmestellen
(Eierkennzeichungsstellen , Eiersammel-

‘stellen oder EiHrsammler) sind ver¬
pflichtet , eine Zweitschrift des Eier¬
ablieferungsnachweises von jedem Ge¬
flügelhalter zu führen und jede Abliefe¬
rung sofort einzutragen . Sie sind wei¬
ter verpflichtet , die Zweitschrift der
Eierablieferungsnachweise an jedem
Monatsletzten dem Bürgermeisteramt
zur Kontrolle und zum Nachtrag der
vom Erzeuger nach § 5 Ziff. b abgege¬
benen Eiermengen einzureichen.

§ 8
Verstöße gegen diese Anordnung

werden nach den geltenden Bestimmun¬
gen bestraft . Bei groben und wiederhol¬
ten Verstößen kann außerdem die Be¬
schlagnahme des Geflügels und das Ver¬
bot der Hühnerhaltung für die Dauer
der öffentlichen Bewirtschaftung er¬
folgen.

§9 ' „
Diese Anordnung tritt rückwirkend

mit dem 1. 10. 1946 in Kraft . Gleichzei¬
tig treten alle anderen Anordnungen
und Vorschriften über die Eierbewirt¬
schaftung, die dieser Anordnung ent¬
gegenstehen, außer Kraft.

Tübingen, 15. März 1947.
*Landesdirektion für Landwirtschaft

und Ernährung
(gez.) Dr. Weiss.

Briefmarken der Vorbesetzungszeit
Der Kontrollrat hat ein Gesetz be¬

treffend die Briefmarken der Vorbeset¬
zungszeit erlassen, das im Journal Offi-
ciel Nr. 63 vom 11. 4. 47 veröffentlicht
wurde und dessen wichtigsten Bestim¬
mungen nachstehend auszugsweise ab¬
gedruckt sind:

Artikel i
1. Alle Briefmarken der Vorbeset-

zungszeit in Postämtern, in Stellen, die
Briefmarken für Rechnung der deut¬
schen Postverwaltung verkaufen , oder
in anderen Behörden, sind an Post¬
ämter, die mindestens den Rang einer
„Poststelle I“ haben, innerhalb von zehn
Tagen von dem Tage des Inkrafttretens
dieses Gesetzes an abzuliefern.

2. Diese Briefmarken sind von den
deutschen Postbehörden unter der Kon¬
trolle und Ueberwachung der Postbe¬
hörden der Militärregierung jeder Zone
beziehungsweise in Berlin jedes Beset¬
zungssektors innerhalb von fünf Tagen

Mehrere Einzelfälle geben Veranlas¬
sung darauf hinzuweisen, daß für Per¬
sonenkraftwagen und Droschken (mit
nicht mehr als 8 Sitzplätzen einschl. des
Führersitzes ) folgende Beförderungs¬
preise (Stopp-Preise ) festgesetzt wur¬
den:

Wagengattnng Kllometerprelsin Bpi. bei Beförderungvon
nnd 1 2 3 4 5 6 7

AntriBburt Personen(ohneFahrer)

PKW bis 2 Liter
a) mit Benzin

(oder Diesel) 30 30 30 35 — — —

b) mit Generator 35 35 35 40 — —

PKW über 2 Liter
a) mit Benzin

(oder Diesel) 35 35 35 35 35 40 45

b) mit Generator 40 40 40 40 40 45 50

Notwendige Leerfahrten (Anfahrten,
Leer-Rückfahrten u. ä.) werden voll
vergütet.
Nachtzuschlag:

Für die in der Zeit von 22  bis 6 Uhr
gefahrenen Kilometer kann ein '25%iger
Zuschlag zu den vorstehenden Preisen
erhoben werden.
Gepäckbeförderung:

Gepäck, soweit es im Wagen unter¬
gebracht werden kann, ist frei . Wird
zur Gepäckbeförderung ein -Anhänger
benützt, so sind 5 Rpf. je .Kilometer zu
vergüten.
Wartezeit:

Die Vergütung für Wartezeit beträgt:
a) bei Pkw. bis 2 Liter RM. 1.—für jede

angebrochene Y Stunde,

b) bei Pkw. über 2 Liter RM..1.25 für
jede angebrochene Yt Stunde.

Dabei ist je eine haibe Stunde für jede
gefahrene 50 km wartegeldfrei . Es sind
also wartegeldfrei:

Bei Fahrten bis 50 km Yt Stunde,
bei Fahrten bis 100 km 1 Stunde,
bei Fahrten bis 150 km 1K Stunden

usw. bis zu höchstens 4 Stunden je Ka¬
lendertag.

Je Kalendertag dürfen nicht mehr als
10 Wartestunden berechnet werden. Für
Tage, an denen auf Grund amtlicher
Anordnung nicht gefahren werden darf,
dürfen nur 5 Wartestunden und für
Tage, an denen infolge eines vom Ver¬
mieter zu vertretenden Umstands nicht
gefahren werden kann, darf kein War¬
tegeld berechnet werden.

Bei Fahrten , die sich über mehrere
Tage erstrecken, können die tatsäch¬
lichen Auslagen für die Uebernachtung
des Fahrers und das Einstellen des Wa¬
gens gesondert berechnet werden.

Anders lautende Preisrichtlinien sind
ungültig.

Rechnungen für Mietwagenfahrten
müssen für Zwecke der Preiskontrolle
Angaben über die Wagengattung, die
Antriebsart , die beförderte Personen¬
zahl, die Fahrstrecke und die zurück¬
gelegte Kilometerzahl enthalten. Wenn
Warte-, Nachtfahrt- und Gepäckzu¬
schläge berechnet werden, sind diesbe¬
züglich nähere Angaben zu machen.

Galw. 18. April 1947.
Landratsamt
— Preisbehörde —

nach Ablauf der für die Ablieferung ge¬
setzten Frist einzusammeln und zu ver¬
nichten.

Die Artikel II—IV des Gesetzes sind
nicht von allgemein interessierender
Bedeutung. Sie enthalten lediglich Vor¬
schriften und Richtlinien an Postbehör¬
den und Anstalten, die an dem Druck
der in Frage kommenden Briefmarken
beteiligt waren.

Von besonderer Wichtigkeit sind da¬
gegen die Artikel V—VII dieses Kon-
trollratsgesetzes:

Artikel V •
Kauf, Verkauf, Tausch oder Ausstel¬

lung von Briefmarken der Vorbeset¬
zungszeit. sind verboten.

Artikel VI
1. in diesem Gesetz bedeutet der Aus¬

druck „Briefmarkeriuler Vorbesetzungs¬
zeit“ entwertete oder nicht entwertete
Briefmarken. Dienstmarken. Umschläge
mit eingedruckten Marken. Postkarten,
die während der nationalsozialistischen
Regierung zur postalischen Verwen¬
dung in Deutschland oder in irgend
einem Land oder Gebiet unter deutscher

Besetzung ausgegeben oder hergestellt
worden sind; ausgenommen sind Brief¬
marken, die sich auf Urkunden befin¬
den, die vor Inkrafttreten dieses Geset¬
zes ausgestellt oder in öffentlichen Ak¬
ten enthalten sind. ^

2. Marken der Weimarer Republik
gelten ohne Rücksicht auf ihren Aus¬
gabetag nicht als Briefmarken der Vor¬
besetzungszeit im Sinne dieses Gesetzes,
vorausgesetzt , daß sie nicht auf Papier
gedruckt sind, das das Hakenkreuzwafe-
serzeichen oder andere nationalsoziali¬
stische Symbole oder; Zeichen enthält.

Artikel VII
Wer Bestimmungen dieses Gesetzes

zuwiderhandelt oder zuwiderhandeln
versucht, setzt sieh der Strafverfolgung
vor deutschen Gerichten oder den Ge¬
richten der Militärregierung aus und
wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren
und mit einer Geldstrafe bis zu Reichs¬
mark 500 000.— oder mit einer dieser
beiden Strafen bestraft.

Dieses hiermit zur Kenntnis gegebene
Gesetz trat am 10. März 1947 in Kraft.

Landratsamt.



Der Hülsefifruclitbau
Ein bislang zu wenig

beobadht 'eteraberdochlohnen-
der Betriebszweig

Ijlotgedrungenerweise setzt sieh in den
letzten- Jahren mehr und mehr die Er¬
kenntnis durch , daß ein vermehrter Hül¬
senfruchtbau sowohl für die Versorgung
der Bevölkerung mit dem lebenswichti¬
gen Nährstoff ..Eiweiß" als auch für die
Eiweißversorgung bestimmter Tiere eine
dringende Notwendigkeit ist.

Der Hülsenfruchlbau bietet verschie¬
dene Vorteile:

1. Er liefert wertvolle Körner , die gut
zubereitet sehr eiweißhaltige Nahrungs¬
mittel (Speiseerbsen 22,6% Roheiweiß)
darstellen . Wer kennt nicht die beliebte
Erbsensuppe , Erbsenwurst und das ur-
scliwäbische Linsengericht oder: Kartof¬
feln, Erbsenbrei and ? Der Hülsenfrucht-
ausputz stellt ein ausgezeichnetes Kraft¬
futtermittel für verschiedene Tiere und
Leistungen dar . Die Körner einzelner
Hülsenfruchtarten dienen aber auch als
Saatgut für den Zwiseherifruchtfutterbau.

2. Das anfallende Stroh ist infolge sei¬
nes hohen Eiweißgehaltes gleichfalls ein
sehr wertvolles Futtermittel und kommt
nährstoffgehaltmäßig Heu mittlerer Qua¬
lität gleich.

3. Hülsenfrüchte sind unübertreffliche
Vorfrüchte , denn sie bahnen durch ihre
meist tiefgehenden Wurzeln der Nach¬
frucht den Weg in den Untergrund , ver¬
bessern die Wasserleitung und führen
dem Boden den billigen Luftstickstoff so¬
wie wertvollen Humus zu.

Hülsenfruchtanbau ist dank der vor¬
handenen großeti Arten - und Sortenzahl
fast unter allen natürlichen Verhältnissen
möglich. Der Anbau von Speise- und Ful-
tererbsen , Linsen. Wicken, Acker- und
Gartenbohnen ist besonders ausdehnungs-
fähig auf kalkhaltigen Böden, also in den
Gäugemeinden des Kreises . Im Speise¬
erbsenbau hat sich neben der Mahndorfer
gelben Viktoria Zeiners Kurz und Gut. die
Hohenheimer grüne Viktoria Erbse in
unserer Gegend am besten bewährt . Auch
rosablühende Hohenheimer Futtererbsen
können für Speisezwecke sehr gut ver¬
wendet werden. Sie schmecken säuerlich
zubereitet beinahe wie Linsen: nur brau¬
chen sie zum Garkochen etwas mehr Zeit.
Leider ist das Hülsenfruchtsaatgut sehr
knapp . Es muß größtenteils (eigener Er¬
zeugung bzw. Saatgufreserven entnommen
und darf .daher n n r zur Körner - und
nicht zur Futtergewinnung verwendet
werden.

Hinsichtlich (ler Vorfrucht sind die
Hülsenfrüchte sehr anspruchslos . Jedoch
verlangen sie einen sorgfältig vorbereite¬

ten, lockeren Boden. Stallmist schätzen
sie, von Ackerbohnen abgesehen, nicht.
Auch Stickstoff ist nicht oder nur in ge¬
ringer Menge zur Beschleunigung der Ju¬
gendentwicklung erforderlich . Sehr we¬
sentlich dagegen ist für den Erfolg eine
ausreichende Kali -Phosphatdüngung (je
Ar 3 bis 4 kg eines 18%igen Phosphor¬
säuredüngemittels und 4 bis 6 kg eines
20%igen Kalidüngesalzes ), die das
Wachstum prheblich beschleunigt unddie Höhe des Ertrages begünstigt . Bei
Fehlen dieser Handelsdüngemittel ist
Holzasche ein ganz ausgezeichneter , voll¬
wertiger Ersatz.

Die Aussaat der Speiseerbsen soll mög¬
lichst früh in gut abgetrockneten Boden
erfolgen. Bei Reinsaat benötigt man je Ar
1,8—2,5 kg Saatgut . . Das Erbsengut er¬
zeugt man am besten im eigenen Betrieb
durch Einspritzen von 3—4 kg je Morg&n
Hafer bzw. Gerste oder durch Aussaat in
Kartoffelbestände früher und mittelfrüher
Sorten . Auch Wicken können mit bestem
Erfolg eiiigesprongt werden. Bei M,aschi-
nensaat wird das Hülsenfruchtsaatgut

[entsprechend beigemischt. Linsen ge¬
deihen nur in flachgründigen Muschel-
kalkböde'n (Rumplern ). Der Anbau erfolgt
entweder in Reinsaat : 1 kg je Ar bei 20 bis
25 cm Reihenentfernung oder als Linsen¬
gerste im Verhältnis 1 : 3.

Ackerbohnen gedeihen nur auf schwe¬
ren , feuchteren , tiefgründigeren , kalk¬
haltigen Böden und in Jahren mit gün¬
stigem Spätsommer . Leider ist der An¬

Bauern und Landwirte
/

Bekämpft sofort den Rapsglanzkäfer!
Staub-Uesarol ist in den Lagerhäusern

und beim Landhamtbl erhältlich

bau von Ackerbohnen in unserer Gegend
sehr unsicher . Auch der Anbau von Gar¬
tenbohnen zur Bohnen- und Körner¬
gewinnung hat sich im landwirtschaft¬
lichen Feldgemüsebau als sehr lohnend
erwiesen.

Nach dem Anbauplan 1947 gilt für je¬
den einzelnen Betrieb die Forderung:
..Die Anhauauflage in Hülsenfrüchten im
Interesse der Ernährungssiclierung unter
allen Umständen zu erfüllen !“

Landw.-Rat P f e t s c h.

Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kriegsgefangenendienst

Krciskomitee Calw. Landratsanit
Nachforschungsanträge an das Russ.

Rote Kreuz und Roten Halbmond in
Moskau ! Ich bitte um sofortige Mittei¬
lung . wenn im Kreis Calw die ersten
Antwortkarten auf die Anträge von
den Gefangenen eingelien.

Welcher Calwer . klein , blond , wohn¬
haft hinter den Eisenbalmbrücken am
„Adler “, war 1915 im Frühjahr in der
Tschechei ? Im November 1945 traf
ihn ein Kamerad aus Calmbach , der
den Namen nicht mehr weiß , in russi¬
scher Gefangenschaft in Rumänien
(Focsani ),

Welche Heimkehrer aus russ . Ge¬
fangenschaft waren bei den Kämpfen
um Budapest und uro Woronesch da¬
bei ? Um Angabe ihrer Anschrift wird
gebeten.

Welcher Rußland • Heimkehrer aus
dem Kreis Calw ist Ende Februar 1947
züriiekgekehrt und war mit Hermann
Eanz zusammen ? fn Stuttgart -Sonnen¬
berg fragte der Calwer (um dessen An¬
schrift an die Geschäftsstelle herzlich
gebo# n wird ) nach der Schwester des
Lanz.

Hier liegt Post aus Dänemark an
Frau Erna Kratz und Frl . Annemarie
Braun.

Bis auf Widerruf wird das Entlas¬
sungsgeld von 40 RM. ausbezahlt . In

Betracht kommen nur Heimkehrer nach
dem 1. Oktobei 1946. die in ihrem Ent¬
lassungslager den Betrag nicht erhal¬
ten halten (Rundschreiben an die Bür¬
germeisterämter vom 4. 12. 1946).

Wo wohnt im Kreis Calw Familie
Weckemann ? Angehörige von Guslav
Kühler ? Wo ist eine Freudensiädior
Straße , in der Frau Elisabeth Se;iz
wohnt ? In allen drei . Fällen liegt hier
für die Betreffenden Post.

Um Kleidung . Wäsche . Schuhe für
bedürftige Heimkehrer und Flücht¬
linge wird gebeten . Daß Spenden immer
noch möglich sind , bewies eine tlicger-
geschädigte Witwe in Calw , die eine
Anzahl Kleidungsstücke sandte!

Herzl . Dank für alle kleinen und
größeren Geldspenden im Monat. März.
— Auf verschiedene Anfragen sei mit¬
geteilt . daß Geldspenden für die Kriegs¬
gefangenen oder zur Betreuung der
Heimkehrer jederzeit auch bei der
Kreissparkasse Calw auf Konto 3010
eingezahlt werden können . Um Angabe
für welchen Zweck wird gebeten . Für
die verschiedenen Spenden auf dieses
Konto wird ebenfalls herzlichst ge¬
dankt.
Geschäftsstelle Calw . Land-
ratsam  t, Zimmer 15, Tel . 244/343. —
I. A.: May. — Nachmittags geschlossen.

Wir haben uns vermählt : Max
Woerner . Elfriede Woerner , geb.
Ziegler . Calw/Württ ., 28. 4. 1947.

Evangelische Gottesdienste
in Calw

Sonntag  Cantate , 4. Mai 1947:
8.15 Uhr Frühgottesdienst , bei

• gutem Wetter unter den Anna-
buchen (Schüz ) : 8.15 Uhr Chri¬
stenlehre für die Töchter im
Vereinshaus ; 9.30 Uhr Haupt¬
gottesdienst m. Fürbitte für die
Kriegsgefangenen (Schüz ).

Mittwoch:  8 .30 Uhr Betstunde;
20 Uhr Helferinnenabend.

D o n n e r s t a g: 20 Uhr Bibelstunde.

b. he ben Hof CA  1.W |
Vom 2.- 7. Mai 1947

Jenny und der Herr im Frack
Ihit Johs . Heesten , Gusti Huber,
Hilde Hildebrandt , Paul Kemp.

Jugendverbot bis 16 Jahre.
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